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Unser Hertel-Newsletter – Ausgabe Nr. 15 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Geschäftspartner, 

 

der Frühling steht vor der Tür und mit ihm auch die Hoffnung, dass die Corona-Zahlen sinken und der 

Lockdown beendet werden kann. Mit geschlossenen Läden, Schulen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen 

geht der Verkehr auf den Straßen zurück und somit auch das Unfall- bzw. Schadengeschäft. Laut ZDK-

Präsident Jürgen Karpinski werde es 

immer schwieriger, für den 

Automobilhandel Aufträge zu generieren. 

Einer Umfrage des Verbands zufolge, 

gingen die Auftragseingänge im 

Privatkundengeschäft bei Neuwagen im 

Januar 2021 um 60 Prozent und im 

Februar 2021 um 58 Prozent jeweils im 

Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. 

Doch nicht nur der Automobilhandel leidet 

unter Corona. Auch das Werkstatt-

Geschäft muss der Pandemie Tribut zollen. 

Im Bereich Service und Reparatur brachte 

das Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von 

minus 8,3 Prozent auf circa 27,54 Mrd. 

Euro. Selbst finanzstarken Autohäusern und Werkstätten gehe langsam die Puste aus. Hoffen wir somit 

gemeinsam, dass die Pandemie schnellst- und bestmöglich besiegt werden kann und eine Rückkehr zur 

Normalität erfolgen kann.  

 

Zur Normalität gehört mittlerweile unser Newsletter, der heute in der mittlerweile 15.Ausgabe erscheint. In 

diesem Newsletter behandeln wir die Themen „Wir suchen: Prüfingenieur/Prüfingenieurin im Bereich 

Fahrzeugprüfung“, „Seat Ibiza und Cordoba – Außenspiegel mit Funktionsstörung“ sowie dem Thema 

„Fragen zu Kaskoschäden – Teil 5: Tierbissschaden“.  

 

Selbstverständlich können Sie uns auch jederzeit Ihre Themenvorschläge zukommen lassen – wir werden 

diese (bestmöglich) berücksichtigen und Ihnen dementsprechend Informationen liefern. Sollten Sie 

außerdem weitere Formulierungsvorschläge für Stellungnahmen (z.B. Kürzungsberichte Versicherung) 

benötigen, dann wenden Sie sich bitte an Herrn Kohlmeier. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! Ihr Team vom Sachverständigenbüro Hertel GmbH 
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Wir suchen: Prüfingenieur/-in für Fahrzeugprüfung 

 

Wir möchten unser Dienstleistungsspektrum um den amtlichen Bereich Fahrzeugprüfungen erweitern und 

suchen daher engagierte Prüfingenieure oder Prüfingenieurinnen, die diesen Weg mit uns gehen wollen. Es 

würde uns freuen, wenn Sie uns bei der Suche untersützen und diese Information an mögliche Interessenten 

weitergeben. In der Tätigkeit als Prüfingenieur/Prüfingenieurin werden entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen fahrzeugtechnische Prüfungen mit modernem Prüfequipment zum Erhalt der 

Verkehrssicherheit durchgeführt (Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung von Kraftfahrzeugen aller Art  

nach §29 StVZO, Durchführung von Änderungsgutachten nach §19.3 StVZO, Oldtimerabnahmen, 

Gasprüfung an Wohnmobil und Wohnwagen).  

 

Das suchen wir: Abgeschlossenes technisches Studium, Fachrichtung: Maschinenbau, Fahrzeugtechnik 

oder vergleichbarer Studiengang; Idealerweise 

Erfahrung als KFZ-Prüfingenieur/KFZ-

Prüfingenieurin (wir bilden jedoch auch gerne 

entsprechend aus); Interesse an der 

Automobilbranche und Fahrzeugtechnik; Sorgfalt, 

Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Pünktlichkeit; 

Interesse und Bereitschaft, einen neuen 

Unternehmensbereich tatkräftig mit aufzubauen.  

 

Das bieten wir: Übernahme der Ausbildungskosten 

bei Neueinsteigern mit einer zusätzlichen 

Vergütung; Attraktive marktübliche Grundvergütung 

mit Möglichkeit auf leistungsabhängiger 

Zusatzvergütung; Bestmögliche Ausbildung: interne und externe Schulungen; Einen zukunfts- und 

krisensicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen Team.  

 

Wir freuen uns neben bereits erfahrenen Bewerbern auch auf Neueinsteiger. Wir bilden berufsbegleitend in 

einem qualifizierten Ausbildungszentrum aus, d.h. wir bezahlen von Beginn an eine Vergütung und bereiten 

den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin nebenbei im theoretischen und praktischen Schulungsunterricht auf die 

Prüfung zum anerkannten Prüfingenieur bzw. Prüfingenieurin vor. Selbstverständlich behandeln wir alle 

Bewerbungen äußerst diskret und streng vertraulich. Es würde uns freuen, wenn Sie die Stellenanzeige an 

mögliche Interessenten aus Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis weiterleiten. Für Fragen steht Ihnen 

jederzeit Herr Kohlmeier unter 09405 50102 0 zur Verfügung.  

 

Mehr Informationen zu dieser und zu anderen aktuellen Stellenausschreibungen erhalten Sie außerdem unter 

www.hertel-sv.de/karriere. 
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Werkstattlexikon: Außenspiegel mit Funktionsstörung 

In unserem Werkstattlexikon behandeln wir dieses Mal das Problem, dass bei den Seat Modellen Ibiza und 

Cordoba (Modelljahr 2008) eine Funktionsstörung der elektrisch klappbaren Außenspiegel vorliegt. Die 

Ursache kann das Relais sein, so dass die Funktion der Außenspiegelansteuerung nicht korrekt ausgeführt 

wird. Bei den betroffenen Modellen ist somit ein Austausch des Relais notwendig. Seat hat dieses Problem 

bereits erkannt und überprüft im Zuge einer Serviceaktion die betroffenen Fahrzeuge und ersetzt bei Bedarf 

das Relais. Da man davon ausgehen kann, dass nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert werden, 

bitten wir Sie, diese Info im Zuge von Kundenreklamationen im Hinblick auf die genannte Funktionsstörung 

zu beachten.  

Gastbeitrag: Fragen zu Kaskoschäden – Teil 5 

Der langjährige Chef-Sachverständige der VKB Josef Weigert behandelt in der aktuellen Ausgabe unseres 

Newsletters das Thema „Tierbissschaden“. In den vergangenen Ausgaben schrieb er über die Themen 

Unfallschaden, Betriebsschaden, Brandschaden, Kurschluss und Entwendung (s. Mediathek auf www.hertel-

sv.de). Vor Jahren waren Kaskoverträge bis auf Kleinigkeiten bei allen Versicherungen gleich. 

Zwischenzeitlich, vermutlich aus Wettbewerbsgründen, haben sich die Kaskoleistungen unterschiedlich 

geändert. Für den aufgeführten Schadenfall können deshalb Abweichungen sein. Es ist daher zu empfehlen, 

nachzufragen, welcher Leistungsumfang besteht. Daher ist die 

Empfehlung, dass ein Sachverständiger hinzugezogen wird. 

Gemäß den Versicherungsbedingungen obliegt es zwar der 

Versicherung einen Sachverständigen einzuschalten, was aber 

oft bei der Regulierung zu Unstimmigkeiten führt. Grundsätzlich 

sind Schäden, die unmittelbar durch einen Tierbiss entstanden 

sind, versichert. Eingeschränkt ist der Versicherungsschutz auf 

PKWs, Wohnmobile und Krafträder ab 50 ccm Hubraum. 

Schäden im Fahrzeuginnenraum sind ebenfalls vom 

Versicherungsschutz ausgeschlossen. Die meisten 

Marderbisse sind an den Kabeln und Schläuchen festzustellen. Bei Kabeln, die zu einem Steuergerät führen, 

handelt es sich um sogenannte impulsgebende Leitungen, bei denen im Falle einer Reparatur der Widerstand 

berücksichtigt werden muss. Es ist also im Falle einer Reparatur unbedingt notwendig, die 

Herstellerempfehlung zu beachten. Manchmal ist eine Erneuerung, wo das Kabel fest im Steuergerät oder 

mechanischen Teil eingebunden ist, unumgänglich. Berücksichtigt man die unter Umständen nicht 

unerheblichen Kosten, so ist zu empfehlen, den Kunden vor der Durchführung einer Reparatur darüber in 

Kenntnis zu setzen, dass eventuell die Versicherungsgesellschaft informiert werden muss, welche bei Bedarf 

einen Sachverständigen hinzuzieht, der die Kosten bestätigt. Wird zum Beispiel die Dämmmatte im 

Motorraum an der Stirnwand durch Mäuse angebissen, können sehr hohe Lohnkosten anfallen. 
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